
Förderverein Wasserball Brandenburg an der Havel 

Seite 1 von 7 

SATZUNG 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen Förderverein Wasserball Brandenburg an der Havel - im 
Folgenden „Verein” genannt – 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Brandenburg an der Havel, wird in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Potsdam eingetragen und führt sodann den Zusatz „e.V.“ 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit 

1. Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des Wasserballsports und 
Schwimmsports als Grundlage des Wasserballsports  in der Stadt Brandenburg an der Havel, 
vertreten durch den ASC Brandenburg 03 e.V.  

2. Diese Zielsetzung und Zweck des Fördervereins wird insbesondere durch nachfolgende 
Maßnahmen und Aufgabenstellungen verwirklicht: 

2.1. Bereitstellung materieller Unterstützung im Wasserballsport und für den Schwimmsport 
als Grundlage des Wasserballsports für den Verein ASC Brandenburg 03 e.V. der Stadt 
Brandenburg an der Havel. 

Zusammenarbeit mit Privatpersonen, Verbänden, Organisationen und Firmen zur 
Bereitstellung von Sachmitteln und Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke des 
begünstigten Vereins. 

2.2. Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln an steuerbegünstigte Körperschaften zur 
unmittelbaren und ausschließlichen Verwendung für den Wasserball- und 
Schwimmsport als Grundlage des Wasserballsports. 

3. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch 
Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. 

4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

5. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

6. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

7. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

8. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

9. Die Ausübung von Ämtern nach den Satzungsvorgaben erfolgt ehrenamtlich. Bei Bedarf 
können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 
Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach 
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Abs. (2) trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage 
des Vereins. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der 
Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. Im Übrigen haben die Mitglieder des 
Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die 
ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere 
Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur 
innerhalb einer Frist von vier Wochen nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. 
Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, 
die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. Vom Vorstand können per Beschluss im 
Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des 
Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 

§ 3 Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person sowie Personenvereinigung werden, die 
bereit ist, Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern. 

Das Mindestalter für die Mitgliedschaft beträgt 16 Jahre. 

Über den in Textform zu stellenden Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

§ 4 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft ist in Textform, unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung benötigt keine Begründung.  

2. Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

a. Austritt 

b. Ausschluss 

c. Tod 

d. Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen 

e. Löschung des Vereins  

3. Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. Die Kündigungsfrist 
beträgt einen Monat zum Ende des Kalenderjahres. 

4. Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund dann 
ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, 
den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines Mitglieds 
entscheidet der Vorstand mit zweidrittel Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter 
Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vorstand zu den 
erhobenen Vorwürfen gegenüber dem Vorstand zu äußern. 

5. Nach Beendigung der Mitgliedschaft bleibt die Zahlungspflicht der bis zu diesem Zeitpunkt 
fällig gewordenen Beträge bestehen. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem 
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Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von 
Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist ausgeschlossen. Der 
Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

6. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus 
dem Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche eines ausgeschiedenen oder 
ausgeschlossenen Mitgliedes müssen binnen drei Monaten nach dem Erlöschen der 
Mitgliedschaft durch einen eingeschriebenen Brief schriftlich dargelegt und geltend gemacht 
werden. 

§ 5 Rechte und Pflichten 

1. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes, an den Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen. 

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weiteren Ordnungen des 
Vereins sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu verhalten. 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet den Verein und den Vereinszweck - auch in der Öffentlichkeit - 
in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge und Förderbeiträge ist die jeweils gültige 
Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

§ 7 Organe 

Die Organe des Vereins sind: 

a. die Mitgliederversammlung 

b. der Vorstand 

§ 8 Die Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die wichtigste 
Mitgliederversammlung ist die Hauptversammlung. Diese ist zuständig für: 

a. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

b. Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 

c. Entlastung und Wahl des Vorstandes 

d. Wahl der Kassenprüfer 

e. Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten 

f. Genehmigung des Haushaltsplanes 

g. Satzungsänderungen 

h. Beschlussfassung über Anträge 

i. Ernennung/Abberufung von Ehrenmitgliedern nach § 10 
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j. Auflösung des Vereins 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt; sie kann online per 
Videokonferenz oder auch hybrid in Präsenz und Videokonferenz nach Entscheidung des 
Vorstanden durchgeführt werden. 

3. Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels 
elektronischer Einladung (per E-Mail). Für den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen 
Einladung reicht die Absendung der elektronischen (per E-Mail) Einladung aus. Zwischen dem 
Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens zwei und 
höchstens vier Wochen liegen. Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung ist die 
Tagesordnung mitzuteilen. Anträge auf Satzungsänderungen müssen bei der Bekanntgabe der 
Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden. 

4. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen.  Stimmenthaltungen gelten  nicht als abgegebene Stimmen; 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

5. Satzungsänderungen sowie Änderungen des Vereinszwecks erfordern eine 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

6. Bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese von wenigstens einer 
Stimme, der stimmberechtigten Anwesenden beantragt wird. 

7. Anträge können gestellt werden: 

a. von jedem Mitglied 

b. vom Vorstand 

8. Eine  außerordentlicher  Mitgliederversammlung  muss  vom  Vorstand  einberufen werden, 
wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 5 % der Mitglieder die 
Einberufung in Textform und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

9. Anträge müssen mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung in Textform beim 
Vorstand des Vereins eingegangen sein. Später eingehende Anträge dürfen in der 
Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit mit einfacher Mehrheit 
bejaht wird. Anträge auf Satzungsänderungen, die nicht auf der Tagesordnung stehen, werden 
auf einer der nächsten Mitgliederversammlungen behandelt. Dringlichkeitsanträge auf 
Satzungsänderungen sind ausgeschlossen. 

§ 8 Stimmrecht, Wählbarkeit und Beschlussfähigkeit 

1. Nur Mitglieder 

2. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Eine Übertragung von Stimmrechten 
ist nicht möglich. 

3. Gewählt werden können alle geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins 
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4. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen.  Stimmenthaltungen gelten  nicht als abgegebene Stimmen; 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus: 

a. dem Vorsitzenden 

b. dem stellvertretenden Vorsitzenden 

c. Kassenwart 

2. Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand kann 
sich eine Geschäftsordnung geben.   Der Vorstand ordnet und überwacht die Angelegenheiten 
des Vereins, die Tätigkeiten der Abteilungen und berichtet der Mitgliederversammlung über 
seine Tätigkeit. Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. 
Er kann verbindliche Ordnungen erlassen. 

3. Vorstand im Sinne § 26 BGB sind: 

a. der Vorsitzende 

b. der stellvertretende Vorsitzende 

c. Kassenwart 

Der Vorsitzende und je ein weiteres Mitglied des unter 3. genannten Vorstandes vertreten den 
Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich. 

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden für jeweils zwei Jahre gewählt. Sie bleiben im Amt, bis 
ein neuer Vorstand gewählt ist. 

5. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden oder einen durch ihn Beauftragten 
geleitet. 

Von den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen werden Protokolle angefertigt, 
die vom Vorsitzenden bzw. seinem Beauftragten und dem Schriftführer unterzeichnet werden. 

6. Die Vorstandsmitglieder dürfen keine aktiven Vorstandmitglieder des im unter § 2 
Zweckbestimmung definierten Vereins sein, gegebenenfalls ist in einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung der Vorstand neu zu wählen. 

§ 10 Ehrenmitglieder 

Durch die Mitgliederversammlung können Personen, die sich um den Verein besonders verdient 
gemacht haben, mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. Ehrenmitglieder werden bis zum Widerruf durch die Mitgliederversammlung 
ernannt. Ehrenmitglieder sind von der Entrichtung von Beiträgen befreit. 
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§ 11 Kassenprüfer 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer, die nicht 
dem Vorstand angehören dürfen. 

2. Die Kassenprüfer haben die Konten des Vereins einschließlich der Bücher und Belege 
mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand 
jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 

3. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes. 

§ 12 Datenschutz  

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 
Verein verarbeitet. 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

a. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

b. das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

c. das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

d. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

e. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 

f. das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder 
sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 
Personen aus dem Verein hinaus. 

4. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung 
und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen 
Datenschutzbeauftragten. 

§ 13 Auflösung 

1. Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür eigens einzuberufende 
Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen Stimmberechtigten. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen der Körperschaft an den ASC Brandenburg 03 e.V. der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
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§ 13 Inkrafttreten 

Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 18.03.2025 von der Mitgliederversammlung des 
Fördervereins Wasserball in Brandenburg an der Havel i.G. beschlossen worden.  


